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Wann wird der Mühlenplatz autofrei? 
 

Am 21. Oktober 1999 wurde das Postulat für „Eine neue Fussgängerzone Mühlenplatz“ vom 

Grossen Stadtrat überwiesen. Der Stadtrat wird im Postulat aufgefordert zu prüfen, wie eine 

Attraktivierung der Altstadt mit der Aufhebung der Parkplätze erfolgen könnte. In der 

Diskussion wurde auch angeführt, dass temporäre Parkplatzaufhebungen bzw. -reduktionen 

zu bestimmten Zeiten (z. B. an Wochenenden oder während der Sommerzeit) in Betracht 

gezogen werden sollten, um Erfahrungen zu sammeln. 

 

Es sind über vier Jahre vergangen, ohne dass bezüglich des Parkregimes am Mühlenplatz eine 

Änderung erfolgt ist oder auch die oben erwähnten Versuche gestartet worden wären. 

Weiterhin wird einer der schönsten und attraktivsten Plätze der Altstadt als Parkplatz miss-

braucht. Diese Nutzung verunmöglicht beispielsweise die Einrichtung von Strassencafés. Im 

Zusammenhang mit der geplanten Universität am Kasernenplatz ist der Mangel an Aussen-

räumen für die Studierenden ein häufig diskutiertes Thema. In diesem Zusammenhang 

könnte der Mühlenplatz von seiner heutigen (Altstadt-)Randlage plötzlich zu einem sehr 

zentral gelegenen, begehrten Platz für sehr viele Leute werden. 

 

In diesem Zusammenhang stellen sich folgende Fragen, um deren Beantwortung wir den 

Stadtrat bitten: 

 

1. Warum wurden in den vergangenen vier Jahren keine Anstrengungen unternommen, um 

den Auftrag des Postulates umzusetzen? 

 

2. Warum wurde bisher nicht der Versuch unternommen, über temporäre Sperrungen (mit 

der Möglichkeit, andere Nutzungen zuzulassen) Erfahrungen bezüglich der Akzeptanz 

dieser Massnahmen zu sammeln? Kann sich der Stadtrat vorstellen, dies kurzfristig doch 

noch zu machen? 

 

3. In welcher zeitlichen Perspektive sieht der Stadtrat den Mühlenplatz autofrei? Ist die 

Kompensation der Parkplätze in einem allfällig erweiterten Parkhaus Zentrum für ihn 

eine Bedingung und zugleich die einzige Möglichkeit, um eine Veränderung zu 

bewirken? 
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4. Ist es richtig, dass die Kompensation der Mühlenplatz-Parkplätze bereits bei der ursprüng-

lichen Erstellung des Parkhauses Zentrum vorgesehen war und somit bereits erfolgt ist? 

 

5. Ist der Stadtrat bereit, den Mühlenplatz in die neuen Abklärungen und allfälligen Planun-

gen im Zusammenhang mit der Umgestaltung von Grendel/Grabenstrasse/Löwengraben 

einzubeziehen? 

 

 

 

Beat Züsli 

namens der SP-Fraktion 


